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eilage zu Nr . 10S der Karisrrcher Zeitung .
Freitag , L . Mai L8« «

Badischer Landtag .
Gesetzentwurf

über dcn Elementarunterricht.
(Fortsetzung .)

Achter Titel .
Von andern Anstalten für den Volksunterricht .

Erster Abschnitt .
Von der erweiterten Volksschule .

§ 99 . Den Gemeinden steht es frei , außer den durch die¬
ses Gesetz gebotenen Volksschulen oder statt derselben erwei¬
terte Volksschulen zu errichten , in welchen eine größere
Anzahl von Lehrern als die gesetzlich r. othwendige angestellt ,
die Unterrichtszeit verlängert oder über das schulpflichtige Al¬
ter hinaus ausgedehnt und der Unterricht in den nach § 25
vorgeschriebenen Gegenständen weiter , als in dem Lehrplan ge¬
boten ist , verfolgt oder auch auf andere zu einer vollständige¬
ren Elementarbildung gehörige UnterrichtSgegenstände erstreckt
wird . Auch einzelne Klaffen einer einfachen Volksschule kön¬
nen wie Klassen einer erweiterten Volksschule eingerichtet wer¬
den . Dieses Gesetz ist auch auf erweiterte Volksschulen an¬
wendbar . Wo aber neben einer erweiterten Volksschule auch
eine einfache sich befindet,

'
besteht zum Besuch der erstern keine

Ve >Kindlichkeit , und es darf in derselben mit Zustimmung des
Ausschusses außer dem gesetzlichen , für den Lehrer zu erheben¬
den Schulgeld ( § 52 ) von den die Schule besuchenden Kin¬
dern noch ein weiteres Schulgeld für die Gemeindekasse er¬
hoben werden . Unter der gleichen Voraussetzung , und ebenso
hinsichtlich derjenigen Klassen , welche für Schüler über dem
schulpflichtigen Alter bestimmt find , beschließt die politische
Gemeinde , ob die erweiterte Volksschule als konfessionelle oder
als gemischte Schule behandelt werden soll . Im letzten Fall
kann die Oberschulbehörde nach Anhören der Gemeinde beson¬
dere Bestimmungen über die örtliche Beaufsichtigung der Schule
tresten . Der Beschluß der Gemeinde kann vor Ablauf von
40 Jahren nicht geändert werden , und wenn für die Schule
auch konfessionelle Fonds verwendet werden sollen , kann sie
nur mit Zustimmung der Vertreter derselben zu einer ge¬
mischten erklärt werden .

Zweiter Abschnitt .
Von Privatlehr - und Erziehungsanstalten und von

Korporationsschulen.
8 100 . Die Errichtung von Privatlehr - und Erziehungs¬

anstalten , in welche schulpflichtige Kinder ausgenommen wer¬
den , ist unter folgenden Bedingungen gestattet : 1 ) Die sitt¬
liche Würdigkeit des Unternehmers , des Vorstehers und der
sämmtlich

'cn Lehrer muß unbeanstandet sein ; 2 ) Vorsteher
vnd Lehrer haben sich über ihre Befähigung zum Lehr - und
Erziehungsfache erforderlichen Falles durch eine vor den
Schulbehörden zu bestehende Prüfung genügend auszuwei -
jen ; 3 ) der Lehrplan muß so beschaffen sein , daß er min¬
destens die Erreichung der Resultate der Volksschule sicher¬
stem , und darf nichts den guten Sitten oder den Gesetzen des
Staats Züwiderlaufendes enthalten ; 4 ) die Einrichtungen ,
namentlich das Lokal der Anstalt , müssen der Art sein , daß
für die Gesundheit der Kinder keine Nachtheile zu befürchten
sind . Unter diesen Voraussetzungen können Privat -Lehr - und
Erziehungsanstalten auch durch Vereine gegründet werden .
Ebenso können Frauen solche Anstalten errichten , jedoch nur
dann dieselben als Vorsteherinnen leiten , oder als Lehrerinnen
Unterricht an denselben ertheilen , wenn sie ausschließlich für
Mädchen bestimmt sind . Für die Errichtung solcher Schulen
durch Korporationen oder Stiftungen bleibt Staatsgenehmi -
gung Vorbehalten .

8 101 . Privat -Lehr - und Erziehungsanstalten dürfen nicht
eher eröffnet werden , als bis über die im 8 100 Ziff . 1 — 4
angegebenen Punkte den Staatsbehörden die erforderlichen
Nachweise geliefert und von diesen als genügend anerkannt
sind , beziehungsweise die erforderliche Staatsgenehmigung er¬
lheilt ist . Jeder Wechsel in dem Vorsteher - und Lehrerperso -
ual , Aenderungen im Lehrplan oder eine Veränderung des
Lokals sind vor der Ausführung den Schulbehörden anzu¬
zeigen .

8 102 . Privat -Lehr - und Erziehungsanstalten stehen unter
Staatsaufsicht . Die Schulbehörden haben in denselben von
Zeit zu Zeit Visitationen und Prüfungen vorzunehmen ; über¬
dies ist diesen Behörden von den Hauptprüfungen jeweils zei¬
tig Nachricht zu geben , damit sie denselben anwohnen können .

8103 . Die Schließung einer Privat -Lehr - und Erziehungs¬
anstalt kann durch die Staatsbehörden verfügt werden : 1)
wenn dieselbe errichtet wurde , ohne daß die gesetzlichen Er¬
fordernisse vorhanden waren ; 2 ) wenn der Unternehmer
«der wenn der Vorsteher oder einer der Lehrer sich in einem
der Fälle der 88 38 und 39 befindet , und die Letzter » auf
Verlangen der Schulbehörden nicht alsbald entlassen , oder
3 ) wenn die von den Schulbehörden in Betreff des Lehrplans
oder des Lokals der Anstalt gemachten Auflagen nicht erfüllt
werden . Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen der
88 100 — 102 unterliegen den Strafbestimmungen des Poli¬
zei -Strafgesetzbuchs vom 31 . Oktober 1863 .

8 104 . Die Errichtung solcher Privat -Lehr - und Er¬
ziehungsanstalten , in welche ausschließlich Schüler unter oder
über dem schulpflichtigen Alter ausgenommen werden , ist der
Staatsbehörde anzuzcigen . Derselben bleibt das Recht der
Einsichtnahme Vorbehalten und sie kann die Schließung der
Anstalt rerfügen , wenn der Lehrplan derselben etwas den
guten Kitten oder den Gesetzen des Staates Zuwiderlaufen¬

des enthält , oder ihre Einrichtungen für die Gesundheit der
Schüler gefährlich sind .

Einführungs - und UebergangSbestimmungen .

8 105 . Der Zeitpunkt , mit welchem dieses Gesetz in Wirk¬
samkeit tritt , wird durch Verordnung bestimmt .

8 106 . Gleichzeitig treten alle älteren Gesetze über das
Volksschulwesen außer Kraft , namentlich : 1 ) das Xlil . Or¬
ganisationsedikt vom 13 . Mai 1803 I . 4 . 8 1 — 12 ; 2 ) das
Gesetz über die Verhältnisse der Juden vom 13 . Jan . 1809
Art . X — XII ( Regierungsblatt Nr . 6 ) ; 3 ) das Gesetz über
die Rechtsverhältnisse der Volksschullehrer und die Deckung
des Schulaufwandes vom 28 . August 1835 ( Regierungsblatt
Nr . 45 ) ; 4) das Gesetz über die Besserstellung der Lehrer
vom 6 . März 1845 ( Regierungsblatt Nr . 6 ) ; 5 ) das Gesetz
über Erhöhung des Schulgeldes vom 6 . März 1845 ( Regie¬
rungsblatt Nr . 6) ; 6) das Gesetz über den Aufwand für die
Volksschulen und die Rechtsverhältnisse der Volksschullehrer
vom 21 . Sept . 1846 ( Regierungsblatt Nr . 38 ) ; 7 ) das Ge¬
setz — Abänderung des Vojksschul - Gesetzes vom 28 . Aug .
1835 betreffend — vom 14 . Dez . 1850 ( Regierungsblatt
Nr . 59 ) ; 8 ) das Gesetz über die Besserstellung der Unterleh¬
rer vom 19 . Febr . 1858 ( Regierungsblatt Nr . 7 ) ; 9 ) das
Gesetz über Besserstellung der Volksschullehrer vom 3 . Mai
1858 ( Regierungsblatt Nr . 18 ) ; 10 ) das Gesetz über den
allgemeinen Schullehrer -Wittwen - und Waisenfond vom 19 .
Mai 1862 ( Regierungsblatt Nr . 24 ) ; 11 ) das Gesetz , die
Aufsichtsbehörden für die Volksschulen betreffend vom 30 .
Aug . 1864 ( Regierungsblatt Nr . 33 ) . Die Mitglieder der
Orls - Schulräthe , welche sich dermalen im Amt befinden , ver¬
bleiben in demselben für die Zeit , für welche sie bestellt sind .

8 107 . Streitigkeiten über das Einkommen oder den
Ruhegehalt , welchen ein angestellter beziehungsweise ein zur
Ruhe gesetzter Lehrer nach diesem Gesetz zu beanspruchen hat ,über die durch Verordnung zu regelnde Abrechnung mit dem
abziehenden Lehrer oder den Rechtsnachfolgern des Verstor¬
benen , ferner über die Beiträge , welche er zum Wittwen - und
Waisenfond oder zur Bezahlung eines ihm beigegebenen Hilfs¬
lehrers zu entrichten hat , über das Recht auf Wittwengehalte ,
Erziehungsbeiträge und Nahrungsgehalte und die Größe der¬
selben , ferner über das Recht und die Pflicht zur Immatri¬
kulation bei dem Wittwen - und Waisenfvnd , sowie über die von
der Wittwe während des Gnadenquartals zu erfüllenden Lei¬
stungen entscheiden die Verwaltungsgerichte . Im Uebrtgen
werden durch Regierungsverordnung die Staatsbehörden be¬
zeichnet , welche dieses Gesetz zu vollziehen und die in An¬
wendung desselben entstehenden Streitigkeiten zu enlscheiden
haben , soweit darüber nicht gesetzliche Bestimmungen getroffen
sind .

8 108 . Die Beiträge der verschiedenen Fonds , der Ge¬
meinden und der Staatskasse werden in der bisherigen Weise
fortentrichtet , bis über die künftige Aufbringung der Lehrer¬
gehalte nach Maßgabe dieses Gesetzes von der zuständigen
Staatsbehörde entschieden ist .

8 109 . Die Lehrer haben das durch dieses Gesetz vorge¬
schriebene Einkommen vom 1 . Okt . 1866 an zu beanspruchen .
Sie sind in den wirklichen Bezug desselben so bald als möglich ,
spätestens aber am 1 . Okt . 1867 , einzuweisen , ohne Unter¬
schied , ob bis dahin die künftigen Beiträge zu dem Lehrerge¬
halt endgiltig bestimmt semr oder nicht . Im letztern Fall
hat , bis eine solche Bestimmung erfolgt , die Gemeindekasfe
dem Lehrer von dessen Einweisung an Dasjenige , was ihm am
gesetzlichen Gehalt noch fehlt , vorschüßlich zu bezahlen , und es
bleibt ihr überlasse » , ihre Ansprüche aus Beiträge aus - Fonds
oder aus der Staatskasse bei der kompetenten Staatsbehörde
geltend zu machen . Wenn die Gemeinde diese Ansprüche
nicht innerhalb zwei Jahren , von der Verkündung dieses Ge¬
setzes au gerechnet , erhebt und begründet , so gebührt ihr für
das vorschüßlich Bezahlte kein Ersatz , und sie erhält die ge¬
forderten Beiträge nur erst von dem Zeitpunkt an , wo sie
ihre deßfallsige Forderung nachträglich geltend macht .

8 110 . Der Aufwand für die Bezahlung der Lehrer , wel¬
cher durch Erhöhung der Lehrergehalte ( 8 48 X und 49 )
oder durch Ausscheidung der zu dem Meßner -, Glöckner - und
Organistendienst gehörigen Einkommenstheile ( 8 43 ) oder bei
Schulstellen der ersten und zweiten Klasse durch die Garantie
für das Schulgeld ( 8 48 6 , 8 54 ) entsteht , wird auf Antrag
der Gemeinde unter den im 8 111 festgesetzten Bedingungen
von der Staatskasse übernommen , soweit er nicht durch die
veränderte Berechnungsweise der zum Schul - Diensteinkommen
gehörigen Naturalien oder durch eine sonstige Erhöhung der
Dotation der Schulstelle gedeckt ist . Wird der Antrag inner¬
halb sechs Monaten , nachdem der Lehrergehalt und die ver¬
schiedenen Beiträgezu demselben bestimmt worden sind , ge¬
stellt , so gewährt die Staatskasse in dem oben bestimmten
Umfang auch den Ersatz des von der Gemeinde nach 8 109
vorschüßlich Bezahlten . Bei späterer Erhebung des Antrags
übernimmt dagegen die Staatskasse die Bezahlung des be-
zeichnetcn Mehraufwandes erst vom 1 . Januar des Jahres an ,
in welchem der Antrag gestellt wurde . Die Beiträge , welche
eine Gemeinde nach den vorstehenden Bestimmungen aus der
Staatskasse erhält , schließen daö ihr nach 8 33 zustehende
Wahlrecht nicht aus , sofern sie dagegen die Bedingungen des
8 111 erfüllt .

8 111 . Uebernimmt die Staatskasse den in 8 110 bezeich -
neten Mehraufwand , so hat dagegen die betreffende Gemeinde
vom 1 . Januar des auf die Uebernahme folgenden Jahres an
in einen neu zu begrüßenden Schuifond jährlich und in so
lange , als sie den in dem vorhergehenden Paragraphenbe¬

stimmten Zuschuß erhält , eine Summe abzugeben , welche in
Gemeinden , die nach der in 8 70 bestimmten Berechnungs¬
weise sonst
eine Umlage von weniger als 1 kr . zahlen , einer Umlage von 3 kr .

„ „ ,, 1 — 12 kr . zahlen , einer Umlage von 2 kr.
» » » 13 24 „ „ „ v „ 1 kr .
„ „ „ 25 kr . bis Ist . „ „ „ „ 1 kr .

auf das 100 fl . Steuerkapital gleichkommt . Ist zur Abtra¬
gung dieser Summe an den Schulfond eine Umlage nothwen -
dig , so wird dieselbe neben derjenigen erhoben , welche zur
Deckung der Lehrergehalte außer den in 8 110 bezeichnten
Beträgen erforderlich ist . Gemeinden , welche eine Umlage
von mehr als 1 fl . auf das 100 fl . Steuerkapital zahlen , ha¬
ben an den Schulfond nichts abzugeben . Außer diesem Fall
haben die Gemeinden , welche nicht einen Schulfond mit den
festgesetzten Beträgen begründen wollen , den ganzen , in 8 110
bezeichnten Mehraufwand zu tragen , wenn auch zur Deckung
desselben eine höhere Umlage als die in 8 67 bezeichnte nö -
thig sein sollte . Die 88 HO und 111 treten mit dem letzten
Dezember 1876 außer Wirksamkeit .

§ 112 . Die nach 8 111 begründeten Schulfonds werden
Eigenthum der betreffenden politischen Gemeinde . Sie sind
von derselben als besondere Fonds zu verwalten , und die
Erträgnisse daraus sind zur Deckung des Lehrereinkommens
zu verwenden . Der außerordentliche Zuschuß , welchen die
Gemeinde nach 8 110 aus der Staatskasse erhält , mindert
sich mit jedem folgenden Jahr um 3 */s Prozent der Summe ,
welche die Gemeinde jährlich an den Schulfond abzugeben
verpflichtet ist .

8 113 . Kein Lehrer soll durch dieses Gesetz in dem Ein¬
kommen verkürzt werden , zu - welchem er bisher berechtigt
war . Namentlich behält er eine Schulpfründe , in deren Besitz
er sich befindet , ganz , auch wenn der Ertrag derselben den
durch dieses Gesetz bestimmten Normalgehalt übersteigt .
Ebenso behält er die Zulage , welche eine Gemeinde ihm frei¬
willig , aber unwiderruflich über den Betrag des bisherigen
Normalgehaltes bewilligt hatte , sollte auch durch dieselbe der
durch dieses Gesetz bestimmte Normalgehalt überschritten wer¬
den . Eine solche Zulage bleibt nach ihrem ganzen Betrag
der Gemeinde zur Last . Hatte eine Gemeinde eine Zulage
bewilligt , um von der durch das Gesetz vom 3 . Mai 1858 ,die Besserstellung der Volksschullehrer betreffend , angeordneten
Erhöhung des Schulgeldes entbunden zu werden , so ist eine
solche Zulage neben der durch dieses Gesetz verfügten Erhö¬
hung des Lehrergehaltes von der Gemeinde fortzucntrichten ,bis die erforderlichen Liegenschaften für die Schulsteüe an¬
geschafft sind , beziehungsweise das Schulgeld aus die gesetzliche
Höhe gebracht ist . Wenn der Unterschied zwischen dem bis¬
herigen und dem neuen Anschlag der zur Schulpfründe gehö¬
rigen Naturalien mehr beträgt , als die nach diesem Gesetz
eintretende Gehaltsaufbesserung , so besteht der Lehrer Das¬
jenige als persönlichen Gehalt fort , was er bisher außer der
Schulpfründe für den Schuldienst bezogen hat . Dieser Gehalt
wird durch die staatsrechtlichen Beiträge der Gemeinde , be¬
ziehungsweise der Staatskasse ( 88 67 flg.) gedeckt.

8 114 . Wenn nach 8 77 der den gesetzlichen Betrag über¬
steigende Theil eines Lehrergehalts zur Aufbringung der ge¬
setzlichen Gehalte anderer Lehrer an derselben Schule mit
verwendet werden sollte , diese Verwendung aber nach 8 113
Abs ^ 2 , so lange der den höhern Gehalt beziehende Lehrer an
der schule angestellt ist, nicht eintreten kann , so ist Dasjenige ,
was an dem gesetzlichen Gehalt der andern Lehrer noch fehlt
und künftig aus dem Gehaltsüberschuß des ersten Lehrers ge¬
deckt werden soll , einstweilen ebenso aufzubringen , wie wenn
der Gehalt dieses Lehrers das gesetzliche Maß gar nicht über¬
steigen würde . Die Lehrer , welche in Folge des 8 34 Abs . 1
des Gesetzes vom 28 . August 1835 ständige Personalzulagen
beziehen , ohne nach 8 59 des gegenwärtigen Gesetzes zum
Bezug einer solchen berechtigt zu sein , treten aus dem Genuß
dieser Zulage , wenn sie in Folge des gegenwärtigen Gesetzes
ein eben so großes oder größeres Diensteinkommen erhalten ,als sie mit Einschluß der Personalzulage bisher bezogen haben .

(Fortsetzung folgt .)

Deutschland .
Wien , 28 . Apr . (Köln . Ztg . ) Es bestätigt sich, daß

die hiesigen Vertreter Englands und Frankreichs , Lord
Bloomfield und Herzog von Gramont , vorgestern
dem Grafen Mensdorff die amtliche Mittheilung machten , die
italienischen Gesandten in London und Paris hätten im Auf¬
träge ihrer Regierung am 24 . d. die Erklärung abgegeben ,
daß sie bisher noch keine Truppen zusammengezogen und keine
Urlauber einberufen habe . Von dieser italienischen Notifika¬
tion wurde hier einfach Kenntniß gegeben , ohne daß damit eine
Aufforderung oder ein Monitum verbunden worden wäre .
Gleichwohl lag in dieser Mittheilung selbst ein Anlaß für den
Grafen Mensdorff , sich über die österreichischen Defensiv¬
maßregeln in Venetien auszusprechen . In seiner Antwort
deutete er den westmächtlichen Botschaftern an , daß die Er¬
klärung des italienischen Kabinets mit den offenkundigen
Thatsachen im Widerspruch stehe. Sowohl die direkten Nach¬
richten der österreichischen Regierung aus Italien , als die ita¬
lienischen Blätter , selbst die halbamtlichen und amtlichen , be¬
richten von der Befestigung Cremona ' s , dem Heranziehen von
Truppenkörpern aus allen Theilen des Königreichs ( auch aus
Neapel ) nach der Nordgrenze , von der gesteigerten Thätigkeit
in allen Gießereien und Mlitärwerkstätten , von dem Einziehen
der Urlauber , der Verstärkung des Offizierskorps ( die letzte
offizielle MMLrzeitung brachte bereits die 23 . Ernennungs -



und Beförderungsliste) , von der gleichzeitigen Kriegsaus¬
rüstung der ganzen italienischen Flotte , kurz, von deutlich ge¬
gen Oesterreich gerichteten Kriegsvorbereitungen. Gegen diese
hätte Oesterreich , so erläuterte GrafMensdorff , um so eher bei
Zeiten Vertheidigungsvorkehrungentreffen müssen, da die Trup¬
penbewegungen in Oesterreich durch die großen Entfernungen
der Stationsorte und die oft mangelhaftenKommunikations¬
mittel bedeutend erschwert und verzögert würden, die erheb¬
liche Ausdehnung der zu schützenden Grenz- und Küstenstrecken
aber zahlreicheVertheidigungsmittelerforderte, so daß Oester¬
reich also, sobald die Evidenz der drohenden Haltung Italiens
vorlag, sogleich zur Anordnung von Desensivmaßregeln habe
schreiten müssen. GrafMensdorff soll weiter zu verstehen
gegeben haben , daß die Westmächte dieses bedrohliche Vor¬
gehen Italiens durch ihre ernsten Vorstellungen leicht hätten
verhindern können ; da dies jedoch nicht geschehen , so könne
Oesterreich auch auf ihre sonstige Beihilfe nicht rechnen. Oe¬
sterreich sei auf sich selbst angewiesen und müsse sich nach be¬
sten Kräften zu sichern suchen. Das österreichischeKabinet
habe schon wiederholt erklärt, daß es nicht die Absicht habe,
irgend einen seiner Nachbarn anzugreifen; Oesterreich selbst
werde keinen Krieg nach irgend einer Richtung hin beginnen ;
wenn es aber mit einem Angriff bedroht werde , müsse es auf
seine Vertheidigung bedacht sein , und zwar um so mehr , da
die Verwicklung im Norden noch nicht gelöst sei. Graf
Mensdorsf soll darauf aufmerksam gemacht haben , daß Oester¬
reich seine Vertheidigungsmaßregelnnicht rückgängig machen
könne, so lange Italien nur erkläre , das es bisher noch nicht
gerüstet habe . Diese unglaubwürdige Anzeige genüge nicht.
Ein Anderes wäre es, wenn das Florentiner Kabinet die
öffentliche und feierliche Versicherung ertheile , daß es nicht die
Absicht habe, Oesterreich anzugreifen. Zn diesem Fall würde

Oesterreich sehr gern sich die theuern Rüstungskosten ersparen.
Da es nicht in der Lage sei , Einen Gulden unnütz auszu¬
geben, so liege es ihm wahrlich sehr fern, für bloße kriegerische
Demonstrationen Geld auszugeben . Es rüste nur , wenn es
sich ernstlich bedroht glaube. — In hiesigen Regierungskrei¬
sen ist man davon überzeugt , daß ein preußisch - italieni -
scher Vertrag bereits unterzeichnet sei ; der Vertrag sei ein
eventueller : jeder von beiden Theilen habe sich verpflichtet,
sogleich zu sekundiren , sobald der andere Oesterreich an¬
greise. p )

Amerika.
* Neu -Bork , 18 . Apr . (Per „ Cuba" .) Vom Rekon¬

struktionskomitee sind dem Repräsentantenhause ver¬
schiedene , auf die Stimmung des Südens bezügliche Akten¬
stücke mitgetheilt worden. Nach dem Zeugniß des Ex- Vize-
präsidenten Stephens hat die Bevölkerung von Georgia das
größte Verlangen, wieder in die Union ausgenommen zu wer¬
den. — In der Konvention von Texas sind Resolutionen,
welche eine Billigung der Politik des Präsidenten enthielten ,
nicht durchgedrungen . — Nach dem „N .-Vork . Herald" ist
Hr . C. C . Clay unter Bedingungen auf freien Fuß gesetzt
worden . Er wird sich , sobald es verlangt wird , den Behör¬
den stellen. — Das Kriegsdepartement hat mit Zu¬
stimmung des Präsidenten amtlich angezeigt , daß die Frie-
densproklamation das Kriegsgesetz nicht außer Kraft setze
und die Wirksamkeit des Freigelassenen -Bureau 's nicht be¬
schränke . Es empfiehlt jedoch , sich nicht an die Militärge¬
richte zu wenden in allen Fällen , wo das Recht durch die
bürgerlichen Behörden erlangt werden kann. — Die „New-
Aork Times" erklärt , daß Oesterreich keinen Grund zur
Truppensendung nach Mexiko habe und daß die Vereinigten

Staaten sich der Landung österreichischer Soldaten mit den
Waffen widersetzen sollen.

General Meade hat sich mit seinem Stab nach Eastport
begeben ; wie es heißt , bilden die Fenier die Veranlassung
Die Regierung von Washington hat strenge Weisungen zA
Aufrechterhaltung der Neutralität nach Eastport gesandt .
Die Fenier fahren fort, sich zusammen zu scharen, Meetings
zu halten, und in verschiedenenStädten längs der Grenze von
Neubraunschweig Kriegsmaterial zusammenzubringen. Zn
Calais im Staat Maine , wohin der Gouverneur seinen Ge¬
neraladjutanten schickte, um über die Beobachtung der Staats¬
gesetze zu wachen, verkündete Daran Killian auf einem Mee¬
ting , daß die Fenierbrüderschaft jetzt eine Million Män^ '
zähle. Wie es heißt , ist eine Fenier-Expedition in der Aus¬
rüstung begriffen , welche sich zu Ogdensbnrg einschiffen und
den St . Lorenzo hinabbegeben würde. Unter der Mannschaft
des vor Campo -Belle liegenden brittischen Kanonen¬
bootes ist ein Schriftstück verbreitet worden in der Absicht,
sie MM Treubruch zu verleiten . Es soll eine Meuterei an
Bord des Bootes ausgebrochen sein, in Folge deren 40 Mann
in Eisen gelegt worden seien . Wie aus Montreal berichtet
wird, habe die Regierung erfahren, daß die Fenier auf dem
Eric - und Michigansee außer Schonern und Transportschif¬
fen für Feldartillerie fünfzehn zur Armirung nahezu fertige
Schiffe hätten. — An Bord des Dampfers „ England " in
Halifax sind noch 130 Todesfälle vorgekommen. Uebrigens
ist die Krankheit, welche die dortigen Aerzte entschieden für
Cholera halten , jetzt in der Abnahme begriffen . Unter den
Kajütenreisendenhat sich keine Spur davon gezeigt.

Verantwortlicher Redakteur :
vr . I . Herm. Kroenlein .

Z .g .885 . Nr . 1671 . Offenburg . (Bekannt¬
machung .) Gegen Michaej Leser in Friesenheim
hat dessen Ehefrau Salomes , geb . Stoll , Klage auf
Vermögensabsonderung erhoben.

Zur Verhandlung der Klage ist Tagfabrt auf
Mittwoch den 30 . Mai d. I . ,

Morgens 8 Uhr ,
anberaumt ; was anmit zur Kenntnißnahme der
Gläubiger bekannt gemachtwird .

Offenburg , den 27. April 1866.
Großh . Kreis - und Hofgericht.

Zivilkammer . II . Senat ,
v. Rotteck .

Schlehner .
Z .g .884 . Nr . 1706 . Osfenburg . (Bekannt -

machjung . ) Gegen Müller Martin Maier von
Schutterzell hat dessen Ehefrau Johanna , geb. Muß -

> ler , Klage auf Vermögensabsonderung « hoben.
Zur Verhandlung ist Tagsahrt auf

Mittwoch den 6. Juni d . I . ,
Vorm . 8 Uhr ,

anbcraumt ; was anmit zur Kenntnißnahme der
Gläubiger bekannt gemacht wird.

Offenburg , den 28 . April 1866.
Großh . Kreis - und Hofgericht.

Zivilkammer . U. Senat ,
v . R o t t e ck.

Schlehner .

Z. f.897. Nr . 3216. Ueberlingen . ( Auffor¬
derung .) Josef llrnau , Altlehrer in Mahlspüren ,
besitzt auf dortiger Gemarkung folgende , durch seine
Verehelichung mit Lehrer Joh . Ncp. Hirn 'S Wiltwe
erworbene Liegenschaften , aber keine Eigenthums¬
urkunde hierüber :

1.
DaSMohnhaus und Garten oben beim Ort , neben

dem Kirchhof und Matthä Köpp Klafenwies.
2.

3 Vierl. Ackerfeld , neben dem Wohnhaus und dem
Pfarrfelde .

3.
2 Vierl . Ackerfeld im Langenthal , neben Matthä

Straub und dem Heiligenfeld.
4»

1 Jchrt . Mr Vierl . daselbst , neben dem Schulfeld
und Spitalpachtfeld .

5.
2 Vierl . Wiesen , Schoren ^ neben Konrad Rieger

und Laver Bader .
Auf Antrag des Besitzers werden alle Diejenigen,

welche an diese Liegenschaften in den Grund - und
Pfandbüchern nicht eingetragene , auch sonst nicht
bekannte dingliche Rechte , lehenrechtliche oder fidei -
kvmmissarische Ansprüche zu haben glauben , aufgefor¬
dert, solche

binnen 4 Wochen
dahier geltend zu machen , widrigenfalls dieselben dem
Jos . Urnau gegenüber für erloschen erklärt würden.

Ueberlingen, den 21 . April 1866 .
Großh . bad. Amtsgericht.

D i e t s ch e.
Z .s.89l . Nr . 10,516 . Pforzheim . (Bekannt ,

machung . ) Die Wittwe des 1 Domänenverwal¬
ters Christof Aab von hier, Marie Theresie , geborne
Rauch , in Konstanz und deren Kinder Karl Frie¬
drich , Josef Eduard , Wilhelm Friedrich und Marie
Karoline Aab , besitzen auf diesiger Gemarkung nach¬
stehende Liegenschaften , nämlich :

3 Viertel 30 Ruthen Acker am Höchberg , neben
Christof Aab und Michael Wolf ;

3 Viertel Acker in der Hasenjagd beim Krcbs-
pfad , neben Christof Kaiser und Christof Aab ;

3Vz Viertel in den Stickelfeldern, neben Metz¬
ger Fausel und Hulmacher Maier ,

welche ihnen auf da « im Oktober 1864, beziehungs¬
weise 18. Februar 1855 , erfolgte Ableben des Domä¬
nenverwalters Christof Aab und der Maria Katha¬
rina Aab angefallcn sind. Der Gemeinderath dahier
verweigert die Gewährung dieser Liegenschaften , weil
sich über den Erwerb derselben durch Domänenverwal -
1er Aab keine Grundbuchseinträge vorfinden.

Auf Antrag der genannten Erben und nach Ansicht
der 88 684 und folgende der P .O . werden daher alle
Diejenigen , welche auf die genannten Liegenschaften
dingliche , lehcnrechlliche und fideikommiffarische An¬
sprüche machen wollen, aufgefordert, solche

binnen 2 Monaten
um so gewisser geltend zu machen , als sie sonst dem
neuen Erwerber oder Unterpfand - gläubiger gegenüber
verloren gehen .

Pforzheim , den 28. April 1866.
Großh . bad. Amtsgericht.

S ch e m b e r.

Z .s.875. Nr . 11,956 . Karlsruhe . ( Beding¬
ter Zahlungsbefehl . )

In Sachen
der Handlung L . S . Leon Söhne
hier

gegen
Peter Muth Eheleute von Saarlouis ,

wegen Forderung von 138 fl . 29 kr .
nebst Zinsen zu 6 Prozent vom 19.
Juni , 24 fl . 26 kr. nebst Zinsen zu
6 Prozent vom 21 . Juni , 217 fl.
20 kr . nebst Zinsen zu 6 Prozent
vom 22 . Juni , 162 fl. 22 kr . nebst
Zinsen zu 6 Prozent vom 28 . Juni ,
145 fl. 27 kr. nebst Zinsen zu 6 Pro¬
zent vom 4 . Juli , 293 fl . 5 kr. nebst
Zinsen zu 6 Prozent vom 5. Juli
1865 , herrührend aus hier abge¬
schlossenen Waarenkäufen vom Jahr
1865,

ergeht auf Ansuchen de - klagenden Theils
Bedingter Zahlungsbefehl :

Dem beklagten Tbeil wird aufgegeben , binnen
4 2 Tagen entweder den klagenden Theil durch Zah¬
lung der im Bet,ff bezeichneten Forderung zu befriedi¬
gen , oder zu erklären, daß er die gerichtliche Verhand¬
lung der Sache verlange, widrigenfalls die Forderung
auf Anrufen des klagenden Theils für zugestanden er¬
klärt würde , und einen hier wohnenden Gewalthaber
aufzustellen, widrigenfalls alle weiteren Verfügungen
und Erkenntnisse mit der gleichen Wirkung , wie wenn
sie ihm eröffnet wären , an der GerichtStasel angeschla¬
gen werden.

Karlsruhe , den 26. April 1866.
Großh . bad. Amtsgericht.

C. v . Teuffel .
Z.f.893 . Nr . 4091 . Staufen . ( Schulden¬

liquidation . ) Gegen Schuster Alban Meng
von Krotzingen haben wir Gant erkannt , und zum
Richtigstellungs- und Vorzugsverfahren Tagfahrt auf

Donnerstag den 17 . Mai d . I . ,
früh 8 Uhr ,

in diesseitiger Amtskanzlci angeordnet.
Es werden alle Diejenigen , welche aus was immer

für einem Grunde Ansprüchean die Gantmasse machen
wollen, aufgefordert, solche in der angesetzten Tagfahrt ,
bei Vermeidung des Ausschlusses von der Gant , per¬
sönlich oder durch gehörig Bevollmächtigte , schriftlich
oder mündlich, anzumeldcn, und zugleich ihre etwaigen
Vorzugs - oder Unterpfandsrechte zu bezeichnen , sowie
ihre Beweisurkunden vorzulegen, oder den Beweis durch
andere Beweismittel anzutreten .

In derselben Tagfahrt wird ein Masfepfleger und
ein Gläubigerausschuß ernannt und ein Borg - oder
Nachlahvergleich versucht werden , und es werden in
Bezug auf Borgvergleiche und Ernennung des Masse-
pflegerS und GläubigerausschusfeS die Nichterscheinen¬
den als der Mehrheit der Erschienenen beitretend ange¬
sehen werden.

Die im Auslande wohnenden Gläubiger haben läng¬
stens bis zu jener Tagfahrt einen dahier wohnenden
Gewalthaber für den Empfang aller Einhändigungen
zu bestellen , welche nach den Gesetzen der Partei selbst
geschehen sollen , widrigenfalls alle weiteren Verfügun¬
gen und Erkenntnisse mit der gleichen Wirkung , wie
wenn sie der Partei eröffnet wären , nur an dem Si¬
tzungsorte des Gerichts angeschlagen, beziehungsweise
denjenigen im Auslande wohnenden Gläubigern , deren
Aufenthaltsort bekannt ist , durch die Post zugcsendet
würden.

Staufen , den 30. April 1866.
Großh . bad . Amtsgericht.

Leiblein .
Z . f.900. Nr . 12,167. Karlsruhe . ( Schulden -

liquidation . ) Gegen Geometer Albert Zanger
hier haben wir Gant erkannt , und es wird zum Rich¬
tigstellungs- und Vorzugsverfahren Tagfahrt anbe¬
raumt auf

Dienstag den 22 . Mai , Vorm . 9 Uhr .
Es werden alle Diejenigen , welche aus was immer

für einem Grunde Ansprüchean die Gantmasse machen
wollen, aufgefordert, solche in der angesetzten Tagsahrt ,
bei Vermeidung des Ausschlussesvon der Gant , per¬
sönlich oder durch gehörig Bevollmächtigte, schriftlich
oder mündlich anzumeldm , und zugleich ihre etwaigen
Vorzugs - oder Unterpfandsrechte zu bezeichnen , sowie
ihre Beweisurkunden vorzulegen oder den Beweis durch
andere Beweismittel anzutreten .

In derselben Tagfahrt wird ein Massepfleger und ein
Gläubigerausschuß ernannt , und ein Borg - oderNach¬
laßvergleichversucht werden, und es werden in Bezug
auf Borgvergleiche und Ernennung des Massepflegers
und Gläubigerausschusses die Nichterscheinenden als
der Mehrheit der Erschienenen beitretend angesehen

werden.
Die im Auslande wohnenden Gläubiger haben läng¬

stens bis zu jener Tagfahrt einen dahier wohnenden
Gewalthaber für den Empfang aller Einhändigungen
zu bestellen , welche nach den Gesetzen der Partei selbst
geschehen sollen , widrigenfalls alle weiteren Verfügun¬
gen und Erkenntnisse mit der gleichen Wirkung , wie
wenn sie der Partei eröffnet wären , nur an dem Si -
tzungsortc des Gerichts angeschlagen, beziehungsweise
den im Auslande wohnenden Gläubigern , deren Auf¬
enthaltsort bekannt ist , durch die Post zugescndet
würden .

Karlsruhe , den 28. April 1866 .
Großh . bad . Amtsgericht.

Mayer .
V .941 . Nr . 3685 - 86 u . Nr . 3688- 89. Etten -

heim . ( Bekanntmachung .) In das diesseitige
Firmenregister wurden heute eingetragen :

1 ) Unter O .Z . 62. Die Firma „I . Bürkle " zu
Altdorf . Inhaber Jakob Bürkle von da.
Nach Ehevertrag vom 5 . Februar 1861 mit He¬
lena Freiburger von da wirft jeder Theil
35 fl. in die Gemeinschaft.

2 ) Unter O .Z . 63. Die Firma „ E. Rothschild '

zu Rust . Inhaber Elias Rothschild von da.
Nach Ehevertrag vom 28. Februar 1849 mit
Friederike Kahn von Diersburg wirft jeder
Theil 25 fl. in die Gemeinschaft.

3) Unter O .Z . 64. Die Firma . ProtasGabele "

zu Rust , mit Inhaber gleichen Namens . Nach
Ehevertrag desselben vom 25 . Juli 1836 mit
Karoline Metzger von da wirft jeder Theil
150 fl. in die Gemeinschaft.

Uebriges Vermögen ist bei den unter 1 , 2 u . 3
Genannten von derselben ausgeschlossen .

4) Unter O .Z. 65. Die Firma »Isidor Schmie -
der " zu Rust , mit Inhaber gleichen Namens .
Derselbe ist mit Sabina , geb. Rinkenauer ,
von da ohne Ehevertrag verheirathet.

Ettenheim , den 25 . April 1866.
Großh . bad. Amtsgericht.

S e n g l e r.
V.938. Nr . 2822 . Waldkirch . ( Bekannt¬

machung .) Die Firma »Franz Eckert " in Wald¬
kirch, Ordn . -Zahl 38 des Firmenregisters , ist erloschen .
Unter Ordn .-Zahl 43 wurde eingetragen , die Firma
„Emerentia Eckert " von Waldkirch. Inhaberin
Emerentia Eckert , geb. Brugger , in Waldkirch,
mit ehemänniicher Ermächtigung . Dieselbe lebt, ge-
richtlichen Urtheils zufolge , sei : 19 . Juni v . I . mit
ihrem Ehemann in getrennten BermögenSverhällnissen.

Waldkirch, den 25 . April 1866.
Großh . bad. Amtsgericht.

Helmke .
V .942 . Karlsruhe . ( Bekanntmachung . )

Unter O .Z .79 wurde heute dahier in das Firmenregi¬
ster eingetragen :

Mar Ettling er hier hat sich mit Auguste
Fechenbach aus Mergentheim verehelicht .
Laut Ehevertrag wirst jeder von beiden Gatten
100 fl . in die Gütergemeinschaft ein , von wel¬
chen alles übrige Vermögen beider Theile ausge¬
schlossen bleibt.

Karlsruhe , den 30. April 1866.
Großh . bad. Amtsgericht,

v. Vincenti .
W. Frank .

Z . f.863 . Nr . 223 . Bonndorf . ( Oeffent -
liche Erbvorladung . ) Johann Martin Kai¬
ser von hier ist im Jahr 1849 als lediger Bäcker nach
Nordamerika ausgereist , und hat seither keine Nach¬
richt von sich gegeben ; derselbe oder dessen Erben wer¬
den dcßhalb zu den ErbtheilungSvcrhandlungen der
am 6. März d . I . ledig verstorbenen Schwester und
Tante Katharina Kaiservon hier mit Frist von

drei Monaten
mit dem Bedeuten öffentlich vorgeladen , daß , wenn
sie in solcher nicht erscheinen oder Nachricht von sich
geben , die Erbschaft Denen werde zugetheilt werden,
welchen sie zukäme, wenn die Vorgeladenen z . Z . des
Erbanfall « nicht mehr am Leben gewesen wären.

Benndorf , den 26 . April 1866.
Der großh. bad. Notar

W e s s i n g e r.
Z .f. 862 . EPPingen . ( Erbvorladung . )

Nachbenannte Kinder des gewesenen Bürgers und
Bäckers Johann Jakob B « ck von Eppingen :

1 ) Philipp , geboren den 18. April 1830 , seit 1843
in Amerika ;

2) Heinrich , geboren den 13. November 1834 , seit
dem Jahr 1846 in Amerika ;

3) Johann Georg, geboren den 1. August 1840 ;
4) Andrea«, geboren den 15. August 1842 ( letztere

Zwei seit dem Jahr 1854 in Amerika)

sind gesetzlich mit zur Erbschaft ihrer am 6. Februar
d . I . verlebten Schwester Elisabctha Beck , ge¬
wesene Ehefrau des hiesigen Bürger « und Schrei¬
ners Wilhelm Wölfle , berufen , ihr Aufenthalt da¬
hier aber unbekannt . Dieselben oder , wenn sie ge¬
storben, ihre etwaigen Nachkommen werden zur In¬
ventur und den TheilungSvcrhandlungen mit dem
Bemerken hiermit vorgeladen, daß, wenn sie

innerhalb drei Monaten
nicht erscheinen , die Erbschaft Denen werde zugethellt
werden, welchen sie zukäme , wenn sie , die Vorgelade¬
nen, beim Erbanfall gar nicht mehr am Leben gewesen
wärm .

Eppingm , dm 23 . April 1866.
Würth , Notar .

Z .fL52 . Pfaffenweiler , Amts Staufen .
(Erbvorladung .) Auf das Ableben der Ehefrau
des Herrn Hauptlehrers Konrad Hirt , Katharina ,
geb . Hansman n , von Pfaffenweiler ist deren voll¬
jähriger Sohn Richard Thevfried Hirt , welcher sich
vor einiger Zeit nach Amerika begeben hat , als gesetz¬
licher Erbe zu der vor sich gehenden Theilung berufen.

Da dessen Aufenthalt diesseits unbekannt ist , so er¬
geht an ihn hiermit die Aufforderung ,

innerhalb 3 Mona ten
zu der Vermögensaufnahme und den TheilungSver -
handlungen um so gewisser zu erscheinen oder sich
durch einen legalen Bevollmächtigten vertreten zu las¬
sen , als sonst die Erbschaft Jenen zugetheilt werden
wird , welchen sie zukäme, wenn der Abwesende zur
Zeit des Erbschaftsanfalls nicht mehr am Leben ge¬
wesen wäre.

Ehrenstetten, Amts Staufm , den 28. April 1866.
Der großh. Notar

Aberle .
Z .f .876. Rastatt . ( Erbvorladung . ) Jo¬

hannes Unser von Steinmauern , welcher vor mehre¬
ren Jahren nach Amerika auswanderte und dessen
Aufenthalt nicht bekannt . wird hiermit zur Erbschaft
seines Vaters Wendelin Unser , Anton Sohn , von
Steinmauern mit der Aufforderung vorgeladen,

binnen 3 Monaten
seine Erbansprüche bei dem Unterzeichnetengeltend zu
machen , widrigenfalls das Vermögen Denjenigen zu-
getheilt wird , welchen cs zukäme , wenn der Vorgela¬
dene zur Zeit des Erbansall « nicht mehr gelebt hätte.

Rastatt , den 27 . April 1866.
Der großh. Notar des ll . Distrikt« Rastatt

L . Wallraff .
Z .f.888. Triberg . (Erbvorladung .) Wer¬

ner Geig er , Sohn des am 17. April 1866 verstorbe¬
nen Maurermeisters Josef Geiger von Furtwangen
und der noch lebenden Franziska Dorer ist zur Erb¬
schaft seines Vaters berufen ; da aber sein Aufenthalts¬
ort unbekannt ist , so wird er hiermit aus diesem Wege
zu der VermögenSaufnahme und zu den Theilung ».
Verhandlungen vvrgeladen , mit dem Bemerken, daß,
wenn er sich

innerhalb 3 Monaten
dahier nicht meldet , sein Erbtheil Denjenigen zuge¬
iheilt werdm wird, welchen e« zukäme, wenn der Vor -

eladene zur Zeit de» Erbanfall « gar nicht mehr am
eben gewesen wäre.

Triberg , den 27. April 1866. «
Der großh. bad. Notar
Zimmermann .

Z .f.880 . Nr . 4665 . Emmendingen . ( Auf¬
forderung .) August Kleis von Eichstetten, Hand¬
werker bei der großh. Zeughausdirektion , dessen gegen¬
wärtiger Aufenthalt unbekannt ist, hat sich durchUeber-
schreilung des ihm bewilligten Urlaubs der Desertion
verdächtig gemacht . Derselbe wird aufgefordert , sich

binnen4Wochen
dahier oder bei der großh. ZeughauSdirektion zu ver¬
antworten , ansonst die Einleitung de« gerichtlichen
Strafverfahrens beantragt würde. Da » Vermögen
des August Kleis wird andurch mit Beschlag belegt.

Emmendingen , den 27 . April 1866.
Großh . bad . Bezirksamt,

vr . Pfeiffer .
Z . f.878 . Nr . 3305. Kork . ( Aufforderung .)

Maurer Eduard Deck von Mörsch wird auf Antrag
großh. Staatsanwaltschaft wegen der am 13 . Februar
d. I . in Kehl im Affekt verübten Körperverletzung de»
Valentin Vogt von Oberkirch , welche eine Krankheit
und Arbeitsunfähigkeit bis zum 22. März zur Folge
hatte, auf Grund des 8 100 und 232 Ziff . 3 Str .G .B .
in Anschuldigungsstand versetzt und aufgefordert, sich

innerhalb 4 Wochen
dahier zu stellen , indem sonst nach dem Ergebniß der
Untersuchung da« Erkenntniß gefällt werden wird.

Kork, den 28. April 1866.
Großh. bad. Amtsgericht.

Eise lein .

Druck und Verlag der G, vraun ' schen Hvsbuchdruckrret ,
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